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§ 8 AktG Art und Mindestbetrage der
Aktien

AktG - Aktiengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Aktien kdnnen entweder als Nennbetragsaktien oder als Stiickaktien begriindet werden. Beide Aktienarten
durfen in der Gesellschaft nicht nebeneinander bestehen.

2. (2)Nennbetragsaktien mussen auf mindestens einen Euro oder auf ein Vielfaches davon lauten. Der Anteil am
Grundkapital bestimmt sich nach dem Verhaltnis des Nennbetrags zum Grundkapital.

3. (3)Stuckaktien haben keinen Nennbetrag. Jede Stiickaktie ist am Grundkapital in gleichem Umfang beteiligt. Der
Anteil bestimmt sich nach der Zahl der ausgegebenen Aktien. Der auf eine einzelne Aktie entfallende anteilige
Betrag des Grundkapitals mul mindestens einen Euro betragen.

4. (4)Nennbetragsaktien Uber einen anderen Nennbetrag (Abs. 2) und Stluickaktien Uber einen geringeren anteiligen
Betrag (Abs. 3) sind nichtig. Fir den Schaden aus der Ausgabe sind die Ausgeber den Besitzern als
Gesamtschuldner verantwortlich.

5. (5)Die Aktien sind unteilbar.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch BGBI.I Nr. 53/2011)

In Kraft seit 01.08.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2011/53
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2011/53
file:///

	§ 8 AktG Art und Mindestbeträge der Aktien
	AktG - Aktiengesetz


